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4Fischotterschäden in NÖ Fischereigewässern
          Der NÖ Landtag beschäftigte sich mit dem vermehrten Auftreten von Fischotter

4 Pilotprojekt Bad Deutsch-Altenburg
          Problematik der Absenkung von Oberfl ächen- und Grundwasserspiegel

4Die Flussperlmuschel
          Ein vom Aussterben bedrohter Perlenproduzent

   Weitere Verbandsnachrichten in dieser Ausgabe:

10 Jahre 
  im Dienste
   des Landes
     Niederösterreich

Mit Zustimmung der Wasserwirtschaft wird seit 
 1. Dezember 2011 Restwasser in einer Menge von   
   43.200.000 Litern pro Tag in den Hauptfl uss der 
     Traisen eingeleitet.



E rlauben Sie mir  e inen per-
sön l ichen k urzen Rück-

bl ick über unseren NÖ L andes-
f ischereiverband und unsere 
Fischweid mit a l l  Ihren Facet ten.

Im vergangenen Jahr fe ier te  
der  NÖ L andesf ischereiverband 
d ie  zehnte Haupt versamm-
lung,  im heur igen Jahr war am 
1 .  Mai  2012 das 10 jähr ige Be -
stehen des NÖ L andesf ische -
reiverbandes.  Die Probleme,  
d ie  w ir  2002 bei  Inkraf t t re ten 
des neuen L andesf ischerei -
gesetzes bearbeiten mussten,  
s ind heute noch fast  d iese lben.  

Ich denke le ider  an d ie  te i l -
weise ökolog ischen Einf lüsse 
von K raf t werken,  auch wenn 
d iese zum Tei l  bereit s  mit  
Fischwanderhi l fen ausger üs-
te t  w urden.  Der Fischabst ieg 
w ird le ider  noch immer sehr 
s t iefmüt terl ich behandelt .  

Auch der Neubau von K raf t-
werken is t  e in heiß umst r it te -
nes T hema.  Ich denke h ier  nur 
an unsere le t z ten f reien F l ieß-
st recken.  Nicht  nur d ie  Zu-
br inger zur Donau sind davon 
bet rof fen,  auch an der Donau 
se lbst  sol len St rombojen (ge -
plant  sind a l le ine in der  F l ieß-
st recke durch d ie  Wachau 500 
St ück)  e ingebracht  werden.

Dazu kommen noch d ie  f isch-
f ressenden Prädatoren w ie 
Kor moran,  Graureiher,  Gänse -
säger,  Mink und Fischot ter,  d ie  
unserem Ökosystem zusetzen.

Es muss uns bew usst  sein,  
dass d ie  Nutzungsanspr üche 
an das E lement H2O sow ie der  
zum Tei l  unbef r ied igende öko -
log ische Zustand v ie ler  unse -

rer  Gewässer  in Abhängigkeit  
von Fischf resser n bei  dem an-
dauer nden Wet tbewerb ums 
Überleben kämpfen.  Unsere 
heimischen Fische haben d ie  
sch lechtesten K ar ten,  denn sie  
sind an einen Lebensraum ge -
bunden,  den w ir  Menschen bis  
auf  das äußerste  nutzen wol len.

Wir FischerInnen sol lten uns 
n icht  a l le ine auf  den Fang von 
Fischen beschränken,  sonder n 
unsere St imme erheben (r und 
200.000 in Öster reich)  und 
end l ich F lagge zeigen.  Nur so 
werden w ir  seitens der  Pol it ik  
auch wahr und ernst genommen.

Der Vorstand und d ie  Ge -
schäf tsführ ung des NÖ L an-
desf ischereiverbandes kann 
r ückbl ickend auf  v ie le  Maß-
nahmen in den le tz ten zehn 
Jahren ver weisen,  d ie  zu ei -
ner  deut l ichen Anhebung der 
ökolog ischen Funk t ionsf ähig-
keit  der  heimischen Gewässer  
geführ t  und damit  e ine echte 
Lebensraumverbesser ung für 
unsere Fische gebracht  haben.

A l l  d ie  Rev it a l is ier ungsmaß-
nahmen,  d ie  w ir  umgesetz t  ha-
ben und jene,  welche w ir  noch 
umsetzen wol len,  werden zu 
einem ganzheit l ichen Konzept  
für  d ie  Schaf fung und Wieder-
herste l lung eines gewässer t y pi -
schen,  ar tenreichen und gesun-
den Bestandes an Wasser t ieren 
auf  Gr und lage eines nat ürl i -
chen Lebensraumes führen.

Euer Partner und Fischerkollege 
Karl Gravogl 
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Zehn Jahre 
Landesfi schereiverband
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Vorwort Landesrat Dr. Stephan Pernkopf

Niederösterreich ist das Land 
der Fischer. Der Landesfische-

reiverband ist ein wichtiger Partner, 
wenn es um die Fischerei geht. Der 
Verband feiert sein 10-jähriges Be-
stehen, wozu ich sehr herzlich gra-
tulieren möchte. Der Verband hat 
in den vergangenen Jahren hervor-
ragende Arbeit geleistet und wird 
auch in Zukunft die Interessen der 
Fischer bestens vertreten.

Der Fischereiverband und das Land 
Niederösterreich verfolgen durch-
aus gemeinsame Ziele, wenn es um 
die nachhaltige Pf lege und Wie-
derherstellung eines natürlichen, 
artenreichen und gesunden Bestan-
des an Wassertieren geht. Revitali-
sierungsprojekte, die von EU, Land 
und dem Fischereiverband unter-
stützt werden, sind die Vorausset-
zung für natürliche Gewässer. 

Niederösterreichs Flüsse und Bäche 
sind aufgrund der hohen Investitio-
nen – seit 1971 wurden fünf Milliar-
den Euro in Kanalisation und Kläran-
lagen investiert – heute weitgehend 
sauber. Reines Wasser ist aber für 
einen guten ökologischen Zustand 
zu wenig. Ebenso wichtig sind eine 
ausreichende Wasserführung, na-
turnahe Strukturen und ausreichen-
de Wanderungsmöglichkeiten für 
Fische. Nur so können Gewässer als 
intakte Lebensräume fungieren. 

In den kommenden Jahren wird 
sich der Schwerpunkt des Gewäs-
serschutzes von der Reinhaltung 
zunehmend auf die Renaturierung 
von derzeit regulierten, monotonen 
Gerinnen verlagern.

Niederösterreich hat in den letzten 
zehn Jahren mit großen EU-LIFE-
Projekten neue Maßstäbe bei der 
Renaturierung gesetzt. Mit Pro-
jekten in der Wachau, an der Melk, 
Mank, Pielach und Ybbs ist es ge-
lungen, ein rund 100 Kilometer 
langes vernetztes Gewässersystem 
zu schaffen und damit gefährdete 
Fischarten wie den Huchen in ih-
rem Bestand zu sichern. Das nächs-
te LIFE-Projekt wird im Unterlauf 
der Traisen realisiert, das mit 13 
Millionen Euro zu den größten ge-
wässerökologischen Projekten in 
Europa zählt.

Bis zum Jahr 2027 erfolgt die 
schrittweise Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, die be-
sonders auf die Ökologisierung der 
Flüsse ausgerichtet ist. In der ersten 
Umsetzungsphase bis 2015 sollen 
in Niederösterreich schwerpunkt-
mäßig prioritäre Gewässer (Donau 
und ihre wichtigsten Nebenf lüsse) 
zu intakten Lebensräumen gestal-
tet werden, damit die Fische wie-
der ihre ursprünglichen Laich- und 
Nahrungsplätze erreichen können. 
Rund 100 Fischwanderhilfen sollen 
errichtet werden. 

Niederösterreich ist bundesweit 
Spitzenreiter bei der Umsetzung 
von EU-LIFE-Projekten. Seit 1995 
liefen in Österreich insgesamt 38 
EU-LIFE-Projekte mit einem Ge-
samtvolumen von 120 Millionen 
Euro. Davon wurden allein in Nie-
derösterreich 18 Projekte umge-
setzt. Zehn dieser Projekte hatten 
einen besonderen Gewässerschwer-
punkt. Für die NÖ Projekte wur-

den und werden rund 44 Millionen 
Euro investiert.

Ein weiteres wichtiges Ziel des Lan-
des ist es aber auch, den Anteil der 
erneuerbaren Energie zu erhöhen 
und damit den Klimaschutz zu for-
cieren. Die Wasserkraft kann dazu 
einen wesentlichen Beitrag leisten.

Ökologie und Wasserkraft müssen 
keine Widersprüche sein. Kraft-
werksprojekte können in Verbin-
dung mit entsprechenden Renatu-
rierungen und Restwasserabgaben 
auch mit dem von der EU geforder-
ten guten ökologischen Zustand 
vereinbar sein. Das Land Niederös-
terreich verfolgt beispielsweise bei 
der Traisen das Ziel, zwischen un-
terschiedlichen Ansprüchen einen 
weitgehenden Interessensausgleich 
zu ermöglichen.

Ich danke dem NÖ Landesfische-
reiverband für seine Arbeit in den 
vergangenen Jahren. 

Mein persönlicher Dank gilt Vor-
sitzenden Toni Öckher für sein 
großes Engagement. Ich wünsche 
dem Verband und all seinen Funk-
tionären mit einem kräftigen “Petri 
Heil“ alles Gute und viel Erfolg für 
die Zukunft. 

Landesrat Dr. Stephan Pernkopf
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D er NÖ L andtag hat  auf-
g r und der maßgebl ichen 

Init iat ive des (damal igen)  L an-
desrates DI Sepp Plank das NÖ 
Fischereigesetz 2001 mit  1 .  Mai  
2002 fast  e inst immig  in K raf t  
gesetz t  und damit  öster reich-
weit  neue Maßstäbe gesetz t .  

Unter Leitung der Beamtenschaft 
Hofrat Mag. Kurt Wollinger, heute 
Hofrat Mag. Gerald Thallauer, 
beide Abteilung Agrarrecht wur-
den seinerzeit folgende Personen 
in die jeweilige Funktion im Vor-
stand des NÖ Landesfischereiver-
bandes gewählt: KR Dr. Anton 
Öckher als Vorsitzender sowie 
Ing. Michael Schremser und 
Obersenatsrat Dr. Hans Vorrath (†) 
als Stellvertreter. 

FD DI R ichard Hack l ,  K R Fr it z  
Zabka,  Ober förster  Ing.  Rudol f  
K napp (†) ,  Dr.  Ot to Schwomma 
und DI Rudol f  Beck (a l le  wa-
ren auch Mitg l ieder des f r ühe -
ren NÖ L andesf ischerei rates)  
zogen a ls  weitere Vorstands-
mitg l ieder in den Vorstand des 
NÖ L andesf ischereiverbandes 
ein .  OLWR DI Herber t  Stau-
d ig l  w urde a ls  Deleg ier ter  der  
NÖ L andes-L andw ir tschaf ts -
kammer neu in den Vorstand 
a ls  koopt ier tes  Mitg l ied aufge -
nommen. 

Mit  beratender St imme nah-
men  Präsident  DI Fel i x  Mon-
tecuccol i ,  K arl  Gravog l  und K R 
Dkfm. Volkmar Hutschinsk i  
am Geschehen im Vorstand 
te i l .

Seit  nunmehr 10 Jahren konn-
ten bereit s  sechs f ischerei l ich 
bedeutende EU-Projek te vom 

Most v ier te l  über d ie  Wachau 
bis  zur L andesgrenze im Wein-
v ier te l  mit  e iner Gesamt inves-
t it ion von knapp 30 Mi l l ionen 
Euro rea l is ier t  bzw.  zum Star t  
gebracht  werden.  

D ie  Eu rop ä i s c he  K om m i s s ion  
h a t  d ie s e n  B e t r a g  m i t  r u nd  
50 % kof inanzier t .  Mit  e in i -
gem Stolz  kann ich fests te l len,  
dass der  Vorstand des NÖ L an-
desf ischereiverbandes in den 
le tz ten Jahren besch lossen 
hat ,  a l le in d iese EU-Projek te 
mit  r und 3  % der Gesamtsum-
me zu förder n.  

Aber auch die Revitalisierung 
verschiedener Fließgewässer 
außerhalb dieser Projekte ist 
uns gemeinsam mit unseren 
Organen, den (regionalen) 5 Fi-
schereirevierverbänden, ein be-
sonderes Anliegen. Wir haben 
diese mit rund 1 Mil lion Euro 
geförder t . Zusätzlich haben wir 
in den letzten drei Jahren die 
Jugendarbeit niederösterreich-
weit mit rund €  60.000,-  un-
terst ütz t .

Seit  r und zwei  Jahren stehen 
beim L and NÖ a ls  Ansprech-
par t ner d ie  für  f ischerei recht l i -
che Angelegenheiten zuständ i-
ge Abtei lungsleiter in,  Hofrät in 
Dr.  Susanne Gyenge und Hof-
rat  Mag.  Gera ld T ha l lauer in 
der  Funk t ion a ls  ihr  Ste l lver-
t re ter  zur Ver füg ung.  

Vizepräsident  Peter  Holzschuh 
nimmt nunmehr d ie  Aufgaben 
eines L andesf ischer meister-
Ste l lver t re ters  wahr und sind 
Forstd i rek tor  DI Dr.  Herber t  
Tiefenbacher,  OFR DI Got t f r ied 

Pausch,  Ing.  Br uno Gabler  und 
Herber t  E lgner a ls  Mitg l ieder 
in den NÖ LFV gewählt .  

Josef  Breyer  hat  d ie  Funk t ion 
eines s te l lver t re tenden Mit-
g l ieds im Vorstand inne.  

K arl  Gravog l  is t  schon seit  dem 
Jahre 2003 zur vol ls ten Zufr ie -
denheit  des Vorstandes und 
der Haupt versammlung a ls  
Geschäf tsführer  des NÖ L an-
desf ischereiverbandes t ät ig.  

Wir  sind g lück l ich über d ie  
g ute Zusammenarbeit  e iner-
seit s  mit  der  NÖ L andesreg ie -
r ung,  mit  den Gr uppen Was-
ser w ir tschaf t  und besonders 
den Abtei lungen Agrar recht  
und Nat urschutz ,  sow ie den 
NÖ Fischereivereinen und Ver-
pächter n.  

Gemeinsam werden w ir  in den 
kommenden Jahren für d ie  NÖ 
Fischerei  weiter  arbeiten und 
den bisher er folgreich einge -
sch lagenen Weg for tse tzen.

Toni Öckher 

Liebe Fischerfreunde!
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Toni Öckher
Landesfi schermeister

Bericht des Vorsitzenden des NÖ Landesfi schereiverbandes

Die Bildtafel auf der rechten Seite dokumentiert 
die Arbeit und das Umsetzungsvermögen des 

Nö Landesfi schereiverbandes.
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Schon zu Beginn meiner politi-
schen Tätigkeit im Jahr 2000 

fi elen mir der hohe administrative 
Aufwand des Fischereiwesens, die 
beachtliche Zahl der Verbände und 
der hohe Regelungsgrad der Fische-
reigesetzgebung auf. Nach  guten 
Gesprächen mit dir und den Verant-
wortlichen der Revierverbände, sowie 
mit der Abteilung Agrarrecht war 
einfach die Zeit reif für einen großen 
Schritt nach vorne. Daher sollte ein 
ganz neuer Ansatz in einem völlig 
neu formulierten Gesetzesentwurf 
niedergeschrieben werden. Gemein-
sam ist es uns gelungen, lieber Herr 

Landesfi schermeister,  nicht nur die 
Verantwortlichen der Fischereiver-
bände, sondern auch die wesentli-
chen politischen Spieler ins Boot 
zu bekommen, sodass ein guter Be-
schluss möglich war. Es freut mich 
besonders, dass es möglich war, das 
notwendige Maß an Verantwortung 
in die Hand der Fischerei zu legen 
und gute Rahmenbedingungen  zum 
Wohl der Fischerinnen und Fischer, 
aber auch der Ökologie abzusichern. 
Viele Meilensteine – wie die große 
Zahl von Life-Projekten in Nieder-
österreich – zeigen das in besonde-
rer Weise. Die stärkere Zusammen-

schau, auch über Bundeslandgrenzen 
hinweg, wird zukünftig ein wichtiger 
Ansatz sein.

Lieber Landesfi schermeister, liebes 
Team des Landesfi schereiverbandes, 
ich gratuliere herzlich zum 10jähri-
gen Jubiläum des Fischereigesetzes 
und wünsche weiterhin viel Freude 
mit den Anliegen und im Ausüben 
der Fischerei. Ich freue mich, dass 
unsere gemeinsame Saat nicht nur 
aufgegangen ist, sondern auch gute 
Ernte bringt.

Petri Heil, euer LR a.D, 
und Ehrenmitglied Sepp Plank

Lieber Landesfi schermeister,
lieber Toni!

Fo
to

:DI Sepp Plank
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Der NÖ Landtag hat sich aufgrund der aktuellen Lage in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2011 
der Problematik der Fischotterschäden in den NÖ Gewässern angenommen.

Unter der Zahl LT-1039/A-3/80-2011 haben die Abgeordneten Mold, Mag. Leichtfried und Wald-
häusl gemäß § 34 LGO folgenden Antrag betreffend Abgeltung von Fischotterschäden eingebracht 
(Auszug).

„Der Bestand des Fischotters ist in den letzten Jahren angewachsen und zeigt teilweise negative 
Auswirkungen auf Teichwirtschaften und auch auf Fließgewässer. Es gibt daher Forderungen 
nach Schadenersatz und Bestandsregulierung. Bis zum Jahr 2000 beschränkte sich das Vor-
kommen des Otters fast ausschließlich auf das Waldviertel. Laut einer Kartierung im Auftrag 
des Landes NÖ aus dem Jahr 2008 liegt der Schwerpunkt der Fischotterverbreitung in NÖ im 
Waldviertel sowie südlich der Donau. Das Weinviertel zeigt das geringste Vorkommen, was 
an einer wesentlich geringeren Anzahl an Gewässern in diesem Bereich liegt. In dieser Studie 
wurde der Bestand auf 300 – 500 Individuen geschätzt. Das Waldviertel stellt den Schwer-
punkt des Vorkommens in NÖ dar und bildet demnach für eine Ausbreitung in andere Gebiete 
Niederösterreichs aber auch Österreichs die Kernpopulation.

Der Fischotter ist in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) im Anhang IV enthal-
ten und steht somit EU-weit unter strengem Schutz, der im NÖ Jagdgesetz 1974 umgesetzt 
ist. Nach dem NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG 1974) handelt es sich beim Fischotter um eine 
ganzjährig streng geschützte Wildart. Er darf demnach weder gejagt, gefangen noch gestört 
werden. Ausnahmen von diesen Verboten sind nur nach den strengen Vorgaben des Art. 16 
der FFH-RL möglich.

Es ist unbestritten, dass der Fischotter in Teichen aber auch in Fließgewässern für eine 
Reduzierung des Fischbestands verantwortlich ist. Mittlerweile haben die Schäden in be-
stimmten Teichen und auch in Fließgewässern ein Ausmaß erreicht, welches in den Kreisen 
der Fischereiwirtschaft Anlass zur Sorge gibt.“

Der Landtag hat letztendlich folgenden maßgeblichen Beschluss in der Sache gefasst:

„Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, sich im Sinne der Antragsbegründung dafür 
einzusetzen, dass 

1. unabhängig von ÖPUL-Zahlungen an die niederösterreichischen Teichwirte Fischotterschä-
den weiterhin im größtmöglichen Umfang abgegolten werden 

2. die Bundesregierung an die europäische Kommission herantreten möge, um den derzeitigen 
Status des Fischotterbestandes unter besonderer Berücksichtigung der Populationen in den 
Nachbarstaaten zu überprüfen.“

Eine mögliche Bestandsregulierung des Fischmarders in NÖ, die auch aus den Kreisen der 
Fischerei immer wieder gefordert wird, wurde zwar in der Sitzung des Landtages thematisiert, 
fand jedoch (derzeit) aufgrund der offensichtlich komplexen Problematik nicht die notwendige 
Mehrheit...

Fischotterschäden
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Die Familie der Biber ist 
zwar ein reiner Pf lanzen-

fresser, schadet aber im hohen 
Maße der Landwir tschaft als 
auch den Bewir tschaftern von 
Fließgewässern, welche ja im 
weitesten Sinne auch zur „Fi-
scherei“ gehören, denn sehr oft 
sind Grundbesitzer gleichzeit ig 
Fischereiberechtigte in unserem 
Bundesland NÖ.

Der Biber ist das größte Nage-
t ier in der nördlichen Hemis-
phäre und ist vorwiegend däm-
merungs- und nachtakt iv. Er 
lebt monogam im Familienver-
band, dem oft zwei Generat io -
nen Jungtiere angehören. Als 
Lebensraum bevorzugt er die 
Weichholzauen großer Flüsse. 

Er wird im drit ten Jahr ge-
schlechtsreif und wirf t jährlich 
ein bis fünf Junge. 1976 wurden 
zur Besiedelung 45 europäische 
Biber in den Donauauen in Wien 
und Eckar tsau ausgewilder t . 
Seit diesem Zeitpunkt vermehrt 
sich der Biber ohne merkliche 
natürliche Feinde. Die größten 
Vorkommen sind in den Donau-
auen nachgewiesen. 

Die Holznager haben aber auch 
schon viele andere Räume er-
schlossen. Wenn die pf lanzli-
che Nahrung Mangelware wird, 
beginnt er mit dem Fällen von 
Bäumen im Ufernahbereich, um 
vom Wasser aus an die Knospen 
und die Rinde der Bäume heran-
zukommen. Dadurch wird auch 
ein nicht unbeträcht licher forst-
wir tschaft l icher Schaden verur-
sacht. 

Durch die v ielen gefäl lten Bäume 
werden in den Auen bei Hoch-
wasser durch Treibholzansamm-
lungen oft auch die Durchst iche 
blockier t und die Aulandschaft 
überf lutet . 

Beim Bibermanagement NÖ un-
ter der Leitung von Frau Prof. 
Dr. Parz-Gollner (Universität 
für Bodenkultur) wurde bereits 
in v ielen Strecken der Antrag 
auf Abfang der genannten Tiere 
gestel lt . Es wird gerade geprüft , 
denn der Biber ist ein geschütz-
tes Tier. Aus der Naturschutzab-

tei lung des Landes hör t man be-
reits, dass das Verfahren läuft , 
denn die Saison, wo das Fangen 
erlaubt ist , endet mit Anfang 
April. Dann besteht bis Herbst 
keine Möglichkeit mehr, die Tie-
re einzufangen.

Bericht und Bilder K. Gravogl

Der Biber aus der Sicht eines Bewirtschafters 
von Fließgewässern

Der scheinbar *possierliche* Pelzträger fühlt sich sehr wohl an Niederösterreichs Gewässern.

Die Schäden die von Bibern verursacht werden sind nicht zu übersehen!
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Fischteiche stellen für fischfres-
sende Tiere ein besonders at-

traktives Ziel dar. Bedingt durch die 
aus betriebswirtschaftlichen Grün-
den notwendige höhere Fischdichte 
in diesen Gewässern ist die Erbeu-
tung der Nahrung doch wesentlich 
einfacher als etwa in Fließgewäs-
sern. Dies hat dazu geführt, dass 
fischfressende Tiere wie Fischotter, 
Graureiher, Kormorane und in den 
letzten Jahren auch Minks sich in 
immer größerer Anzahl bei den 
Fischteichen einfinden. Das durch 
diese Tiere verursachte Schadens-
ausmaß an den Fischbeständen 
in den Teichen weist deshalb seit 
vielen Jahren eine ständig steigen-
de Tendenz auf. Die Vertreter der 

Teichwirte verlangen aus diesem 
Grund schon seit geraumer Zeit 
eine Bestandesregulierung bei den 
genannten Tierarten. Keinesfalls 
wird, wie manchmal von einigen 
Natur- und Tierschützern behaup-
tet wird, eine Ausrottung der fisch-
fressenden Tierarten angestrebt, 
sondern es sollte ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der Zahl der 
Fischfresser und den Fischbestän-
den in den Teichen gegeben sein. 
Eine Reduzierung des Bestandes 
der bedeutendsten fischfressenden 
Tierarten ist aufgrund der gelten-
den gesetzlichen Regelungen sowie 
der Situation in der Praxis ohne-
hin schwierig genug. So sind z.B. 
Fischotter ein jagdbares Wild, das 

aber ganzjährig geschont ist, die 
fischfressenden Vogelarten Kormo-
rane und Graureiher müssen ent-
sprechend den geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen vorrangig von 
den Gewässern vertrieben werden 
und dürfen nur nachrangig unter 
Beachtung zeitlicher Einschrän-
kungen bejagt werden. 

Der Fischotter

Schon seit etwa 20 Jahren kann 
insbesondere im Waldviertel eine 
ständig wachsende Population an 
Fischottern beobachtet werden, 
was vor allem an den durch die-
se Tierart verursachten Schäden 
messbar ist. 
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Ein Massaker an den Fischen und wirtschaftlicher Schaden für jeden Teichbesitzer. Aufgenommen an der Ökologischen Station Waldviertel.

          F ischf r e s ser  aus  S icht  der  Te ichwir t schaf t
F i s c h f r e s s e n d e  T i e r e  a n  N Ö  W i r t s c h a f t s g e w ä s s e r n
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Bereits im Jahr 1995 schrieb der Be-
triebsleiter eines Waldviertler Teich-
wirtschaftsbetriebes an das Bun-
desinstitut für Gewässerökologie, 
Fischereibiologie und Seenkunde in 
Scharfl ing am Mondsee:

„Die Fischotterschäden in den 
Waldviertler Teichen und ins-
besondere auch in unserem 
Fischzuchtbetrieb haben in 
den letzten Jahren laufend zu-
genommen und auf einigen 
Teichen ein derartiges Ausmaß 
angenommen, dass von einer re-
gulären, planmäßigen Teichbe-
wirtschaftung keine Rede mehr 
sein kann. Die Stückverluste bei 
der Produktion von K3 und K4 
betrugen 1993 rund 24 %, 1994 
rund 20 % und im Jahr 1995 
schon rund 35 %, ohne dass wäh-
rend des Jahres Probleme durch 
den Wasserchemismus oder 
Krankheiten aufgetreten sind.“

Bedingt durch die Umstände, dass 
Fischotter keine natürlichen Feinde 
haben, nicht bejagt werden dürfen 
und von der Nahrungssituation her 
insbesondere im Waldviertel in einem 
Schlaraffenland leben, hat sich ihre 
Population seither in einem für die 
Teichwirte nicht mehr tragbarem Aus-
maß weiterentwickelt. Zwar wurde den 
Teichwirten für Schäden, die von den 
Fachleuten der Ökologischen Station 
Waldviertel den Fischottern zugeordnet 
werden konnten, seit Mitte der 1990er 
Jahre bis zum Jahr 2009 eine fi nanziel-
le Entschädigung gewährt, welche aber 
auch oft nur einen Teil der tatsächlichen 
Schäden abdeckte (z.B. sind die indirek-
ten Schäden nicht berücksichtigt).

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2010 
wurde die Regelung für Beihilfen des 
Landes Niederösterreich für Teichwirte 

geändert. Nunmehr werden vorrangig 
Maßnahmen zur Schadensvorbeugung 
bei Fischteichen mit dem Ziel gefördert, 
Fraßschäden bei Fischbeständen zu re-
duzieren. Erreicht werden soll dieses 
Ziel insbesondere durch die Errichtung 
von Elektrozäunen. Die Erfahrung zeigt 
aber, dass auch die Einzäunung mit 
Elektrozäunen in vielen Fällen keinen 
ausreichenden Schutz für die Fischbe-
stände in den Teichen bietet. Elektro-
zäune sind bei der Instandhaltung sehr 
arbeitsaufwändig, da während der Ve-
getation laufend gemäht werden muss. 
Im Winter ist bei entsprechendem 
Schneefall eine Schneeräumung erfor-
derlich, da sonst die Wirksamkeit des 
Elektrozaunes verloren geht. Außerdem 
kann beobachtet werden, dass manche 
Fischotter selbst bei funktionierendem 
Elektrozaun Wege fi nden, um in die 
Teichanlage zu gelangen.

Aufgrund dieser Probleme ist vorge-
sehen, in Zukunft auch Beihilfen für 
die Errichtung von fi xen Zäunen zu 
gewähren.

Graureiher und Kormoran

Die Teichbewirtschafter haben neben 
dem Fischotter auch mit einer ständig 
wachsenden Population an Graureihern 
und Kormoranen zu kämpfen. Bei die-
sen fi schfressenden Vogelarten bietet 
zwar die NÖ Kormoran- und Graurei-
herverordnung die Möglichkeit, Kormo-
rane und Graureiher im unmittelbaren 
Bereich von Fischzuchtanlagen oder 
Teichwirtschaften vorrangig zu vertrei-
ben und nachrangig unter Beachtung 
zeitlicher Einschränkungen zu bejagen. 
Aber auch die Bejagung ist für die meis-
ten Teichbewirtschafter ein erhebliches 
Problem, da nur Personen, welche über 
eine Jagdausübungsberechtigung ver-
fügen, Abschüsse tätigen dürfen. Von 
den Teichbewirtschaftern besitzt nur 
eine relativ kleine Anzahl an Personen 
diese Berechtigung. Eine Beauftragung 
von Jägern mit Abschüssen von Kor-
moranen oder Graureihern scheitert 

meist daran, dass die Jagdausübungs-
berechtigten an derartigen Abschüssen 
nicht interessiert sind bzw. der zeitliche 
Aufwand dafür unverhältnismäßig 
hoch ist. Es ist gar nicht so einfach, die-
se Vögel abzuschießen, da sie wie alle 
Beutegreifer sehr intelligent sind und 
diverse Gefahren (auch Jäger) schon aus 
großen Distanzen erkennen und diesen 
ausweichen. 

Mink

Etwa ab Ende der 1980er Jahre haben 
Tierschutz-Aktivisten Minks aus Nerz-
farmen im oberen Waldviertel konsens-
los ausgelassen. Da sie keine natürli-
chen Feinde haben, verbreiten sich diese 
großen amerikanischen Nerze seither 
praktisch ungehindert und werden auch 
bei Fischteichen zu einem zunehmen-
den Problem. Da sie gute Schwimmer 
und Taucher sind, erbeuten sie oftmals 
mehr Fische als sie fressen und lassen 
dann die Kadaver liegen. Minks sind 
ganzjährig aktiv, weshalb sie ähnlich 
wie Fischotter Karpfen in ihrer Winter-
ruhe stören können. Dies schwächt die 
Fische, sodass am Ende des Winters auf 
Grund von Erschöpfung die Gefahr be-
steht, dass sie verenden. Minks haben 
den einheimischen Europäischen Nerz 
aus unserer Fauna bereits weitgehend 
verdrängt, letzterer gilt deshalb schon 
als so gut wie ausgestorben.

Zusammenfassend wird festgestellt, 
dass sich die Populationen mehrerer 
fi schfressender Tierarten in den letzten 
20 Jahren wesentlich vergrößert ha-
ben, wodurch auch die Schäden in den 
Fischteichen der Teichwirtschaftsbe-
triebe erheblich gestiegen sind. Da die 
jährliche Schadenshöhe ein betriebs-
wirtschaftlich nicht mehr akzeptables 
Ausmaß erreicht hat, verlangen die 
Teichwirte eine Bestandesregulierung 
bei den fi schfressenden Tierarten auf 
einen Umfang, der eine rentable Be-
wirtschaftung der Fischteiche ermög-
licht.
                                               Herbert Staudigl

          F ischf r e s ser  aus  S icht  der  Te ichwir t schaf t
F i s c h f r e s s e n d e  T i e r e  a n  N Ö  W i r t s c h a f t s g e w ä s s e r n

Bedingt durch die Umstände, dass 

„Die Fischotterschäden in den 
Waldviertler Teichen und ins-
besondere auch in unserem 
Fischzuchtbetrieb haben in 
den letzten Jahren laufend zu-
genommen und auf einigen 
Teichen ein derartiges Ausmaß 
angenommen, dass von einer re-
gulären, planmäßigen Teichbe-
wirtschaftung keine Rede mehr 
sein kann. Die Stückverluste bei 
der Produktion von K3 und K4 
betrugen 1993 rund 24 %, 1994 
rund 20 % und im Jahr 1995 
schon rund 35 %, ohne dass wäh-
rend des Jahres Probleme durch 
den Wasserchemismus oder 
Krankheiten aufgetreten sind.“
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Präambel

Im Rahmen des von der EU geförder-
ten LIFE+ Projektes „Untere March-

Auen“ tritt via donau – Österreichische 
Wasserstraßen Gesellschaft mbH als 
koordinierender Empfänger auf. Der 
NÖ LFV und der WWF sind assoziier-
te Empfänger dieses Projekts im Sinne 
der Allgemeinen Bestimmungen der 
EU für LIFE+, die einen integrierenden 
Vertragsbestandteil bilden. Assoziier-
te Empfänger sind ausschließlich die 
Einrichtungen, die im Projektvorschlag 
genannt und in entsprechender Form 
an der Projektdurchführung beteiligt 
sind. 

Vereinbarungsgegenstand
Das Partnerschaftsübereinkommen 

betrifft das  LIFE+ Projekt 
„Renaturierung Untere March-Auen“ 

unterzeichnet am 9. 9. 2011. 
Dauer: 1. 10. 2011 – 31. 10. 2017 
Gesamtkosten: € 3.491.774,00

EU Förderrate: 50 %, Maximale EU 
Beitragssumme: € 1.745.887,00 

Gemäß der unterzeichneten Vollmacht 
ist der koordinierende Empfänger al-
lein berechtigt, Finanzmittel von der 
Kommission zu erhalten. Er ist koordi-
nierender Empfänger, ist der alleinige 
Ansprechpartner für die Kommission 
und der einzige Beteiligte, der der Kom-
mission unmittelbar über die techni-
schen und fi nanziellen Fortschritte des 
Projekts Bericht erstattet. 

Zur Dokumentation des Projektfort-
schritts durch den NÖ LFV wird der 
assoziierte Empfänger laufend mit der 
Projektleitung bzw. der Projektassis-
tenz Kontakt halten. Der Zeitplan ist 
zwischen den Partnern abzustimmen 
und falls Verzögerungen im Projekt 
des assoziierten Empfängers auftre-
ten, ist der koordinierende Empfänger 
unverzüglich zu verständigen. Dieser 
darf im Rahmen des Projekts nicht als 
Unterauftragnehmer oder Lieferant der 
assoziierten Empfänger auftreten. Die 
assoziierten Empfänger dürfen im Rah-
men des Projekts nicht als Unterauf-

tragnehmer oder Lieferanten des koor-
dinierenden Empfängers oder anderen 
assoziierten Empfängers auftreten.

Die Haftung vom NÖ LFV gegenüber 
Dritten ist auf Schäden aus den Maß-
nahmen zur „Populationsstärkung 
Schlammpeitzger“ „Studie Fischle-
bensraum an der grünen Grenze“ und 
Biologisches Monitoring beschränkt.

Der koordinierende Empfänger und die 
assoziierten Empfänger weisen in sämt-
lichen Unterlagen und auf sämtlichen 
Informationsträgern, die im Rahmen 
des Projekts produziert werden, auf die 
Unterstützung der Gemeinschaft hin, 
indem sie das von der Kommission zur 
Verfügung gestellte LIFE-Emblem ver-
wenden. Sie sind verpfl ichtet, am Stand-
ort des Projekts an strategischen Stellen, 
die für die Öffentlichkeit zugänglich 
und gut sichtbar sind, dauerhaft Infor-
mationstafeln mit einer Projektbeschrei-
bung aufzustellen. Das LIFE-Emblem 
ist darauf stets abzubilden. Bei LIFE+ 
- Natur - Projekten gelten die Pfl ichten 
auch für das Natura-2000-Emblem. 

Die zentrale Projektbuchhaltung ist bei 
via donau eingerichtet. Der NÖ LFV hat 
sich durch die Deklaration im LIFE+ 
Antrag zu einem Beitrag an den Pro-
jektkosten in Höhe von € 50.000,- ver-
pfl ichtet. Dieser Betrag wird wertmäßig 
vom NÖ LFV durch die Umsetzung von 
Maßnahmen im Projekt aufgebracht.

Die erste Rate der EU im Ausmaß 
von € 20.000,00, das sind 40 % 
von € 50.000,00, wird vom koordinie-
renden Empfänger an den NÖ LFV als 
Vorauszahlung weitergegeben. 

Er erklärt sich ausdrücklich bereit, die 
Finanzierung der Abschlussrate von 20 
% der EU Förderung für ihre Maßnah-
men jedenfalls vorzufi nanzieren, da 
diese erst nach endgültiger Annahme 
des Endberichtes (nach Abschluss des 
Projekts) durch die EU ausbezahlt wer-
den wird.

Der koordinierende Empfänger und die 
assoziierten Empfänger sind verpfl ich-
tet, Bediensteten der Kommission und 
von der Kommission bevollmächtigten 
Personen Zugang zu den Orten, an de-
nen das Projekt durchgeführt wird und 
zu allen Unterlagen über dessen tech-
nische und fi nanzielle Abwicklung zu 
gewähren. 

Der Projektstart erfolgte am 1. Oktober 
2011. Die Projektpartner wurden gleich 
zu Projektbeginn am 30. November 
2011 von der externen Monitoringstel-
le, Dr. Bergmann der EU-Kommission 
besucht. Diese Besuche fi nden einmal 
jährlich statt und dabei soll der Projekt-
fortschritt überprüft werden. Bei dem 
ersten Besuch wurde das Projekt von 
allen Projektpartnern vorgestellt. Dabei 
wurde auch eingehend auf die Maß-
nahmen vom Niederösterreichischen 
Landesfi schereiverband, die Popu-
lationsstärkung von Schlammpeitz-
gern (misgurnus fossilis) eingegan-
gen, welche alle aus der Marchregion 
kommen. 

Bei einer anschließenden Besichtigung 
des Projektgebiets wurde Dr. Bergmann 
ein erster Eindruck vom Projektgebiet 
und den geplanten Maßnahmen ver-
mittelt.

Franz Steiner

Besichtigung vor Ort (Personen von links nach 
rechts: Mag. Jörg Wissinger – WWF, Dr. Felix 
Bergmann – EU Monitoringteam, DI Franz Stei-
ner – via donau, DI Johannes Schäfer – via do-
nau, DI Gerhard Egger – WWF)

Partnerschaftsvereinbarung LIFE+ Projekt
Untere March-Auen (LIFE10NAT/AT/015)
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Untere March-Auen
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EU LIFE+ PROJEKT „FLUSSLEBENSRAUM MOSTVIERTEL -  
WACHAU“: NEBENARMSYSTEM SCHALLEMMERSDORF
LIFE+ Projekt  „Flusslebensraum Mostv ier te l  – Wachau“

Im Jahr 2009 schlossen sich eine 
Reihe von engagierten Vertretern 

des NÖ Landesfi schereiverbands mit 
der NÖ Bundeswasserbauverwaltung 
und der via donau zusammen, um 
das LIFE+ Projekt „Flusslebensraum 
Mostviertel- Wachau“ ins Leben zu 
rufen. Das Vorhaben baut auf dem 
erfolgreich abgeschlossenen LIFE 
Projekt „Wachau“ auf. Es dient der 
weiteren Verbesserung der Flussle-
bensräume in den Natura 2000 Ge-
bieten der Wachau und des Mostvier-
tels und damit auch der Förderung 
aller Fischarten der Donau. Das Pro-
jekt leistet damit auch einen Beitrag 
zur Erhaltung der Biodiversität sowie 
zur Verbesserung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit der Gewässer.

Historische Entwicklung

Vor der Großen Donauregu-
lierung Ende des 19. Jahr-
hunder ts exist ier te auf Höhe 
Schallemmersdorf / Grimsing 
ein dynamisches und ganzjäh-
rig durchströmtes Gewässernetz 
mit reichlich Fischvorkommen. 
Nach der Regulierung trennten 
die Uferverbauungen die Neben-
gewässer vom Hauptstrom ab, die 
natürliche Hochwasserdynamik 
war unterbrochen. Die von der 
Donau mitgeführten Sedimente 
wurden bei Überschwemmungen 
im Umland bzw. in den Seitenar-
men abgelagert und anschließend 
nicht mehr fortgespült. Dies führ-
te zunehmend zur Auf höhung 
der Auwaldf lächen entlang der 
Donau und zur Verlandung der 
Seitenarme. 

Die Errichtung des Kraftwerkes 
Melk (Vollstauerrichtung 1982) mit 
der projektbegleitenden Unterwasse-
reintiefung der Donau (Tieferlegung 
der Stromsohle bis ca. Grimsing) 
bewirkte schließlich eine fast voll-

ständige Entkoppelung zwischen 
Donau und dem Nebenarmsystem 
bei Grimsing / Schallemmersdorf. 
Die fortlaufenden Eintiefung der 
Donausohle durch den Geschiebe-
rückhalt oberhalb des Stauwehrs im 
Kraftwerk Melk ist dabei auch heute 
noch in der Wachau messbar. 

Im Jahr 2006 waren die Nebenge-
wässer bei Grimsing und Schal-
lemmersdorf schon weitgehend ver-
landet. Die Fischerei war in Folge 
nahezu zum Erliegen gekommen 
und praktisch nur noch in den Rück-
staubereichen der Traversenbauwer-
ke möglich. Dies gab den Ausschlag 
für die Initiative zur Wiederherstel-
lung der Nebenarme Grimsing und 
Schallemmersdorf.

Das Nebenarmsystem 
Schallemmersdorf

Die Herstellung des Nebenarmsys-
tems Schallemmersdorf stellt die 
größte Gewässervernetzungsmaß-
nahme im Rahmen des LIFE+ Pro-
jektes „Flusslebensraum Mostviertel- 
Wachau“ dar. 

Durch die Wiederherstellung des 
Schallemmersdorfer Armes wird der 
bereits vor fünf Jahren angebundene 
Grimsinger Arm im Ausmaß von 2,2 
Kilometer stromaufwärts verlängert. 
Dadurch entsteht ein Gewässernetz 
von über 4 Kilometer Länge. Der Ein-
strömbereich ist mit rund 180  Meter 
Breite großzügig bemessen und soll 
künftig die Gewässerdynamik im Sei-
tenarm wieder ermöglichen. 

Die vorhandenen Traversen werden 
abgerissen, um einen durchgehend 
fi schpassierbaren und ganzjährig 
durchströmten Gewässerlauf zu 
schaffen. Die Grimsinger Traverse 
wird dabei durch eine Brücke ersetzt, 
welche die Erreichbarkeit der Insel 

zwischen Donau und Nebenarm 
auch noch nach der Gewässervernet-
zung ermöglicht. So soll im Schall-
emmersdorfer Nebenarm bald auch 
in Niederwasserphasen ein Mindest-
durchfl uss von 5 m3 pro Sekunde si-
cher gestellt sein. Bei Mittelwasser 
wird der Durchfl uss sogar über 30 m3 
pro Sekunde betragen! 

Das Gerinneprofi l wird abwechs-
lungsreich gestaltet, sodass Fische 
verschiedenste Strömungs- und Le-
bensraumbedingungen vorfi nden. 
Die Uferabschnitte sind teilweise als 
Flachufer, teilweise als Prallufer aus-
gebildet. Flache Uferzonen sind unter 
anderem wichtig als Laichfl ächen für 
Fische und Bruthabitat für Kiesbrü-
ter (z.B. Flussuferläufer). Prallufer 
werden von Steilwandbrütern wie 
Eisvogel oder Uferschwalbe genutzt. 
Kleinräumige Ufergestaltungen mit 
Wurzelstöcken, fl achen Buchten und 
Ufergehölzen sind vorgesehen.

Während das Hauptgerinne des Ne-
benarmsystems vor allem für strö-
mungsliebende Fischarten wie Nase, 
Barbe und Weissfl ossengründling ge-
eignet sein wird, sollen auch langsam 
fl ießende Gewässerzonen geschaffen 
werden. Hierfür ist die zusätzliche 
Gestaltung von zwei einseitig ange-
bundenen Altarmen, abzweigend 
vom Nebenarm Schallemmersdorf, 
vorgesehen. Diese können von weni-
ger strömungsliebenden Fischarten 
oder Krautleichern, wie z.B. Brachse, 
Karpfen, Zander oder Hecht genutzt 
werden. Dies ist dann auch aus fi -
schereilicher Sicht interessant!

Die zusätzliche Anlage von zwei Tei-
chen ist hingegen als Lebensraum 
für Amphibien gedacht. Insbesonde-
re Grünfrösche, Braunfrösche und 
Erdkröten sind derzeit im umgeben-
den Auwald zu fi nden und können 
sich hier bald vermehren.
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EU LIFE+ PROJEKT „FLUSSLEBENSRAUM MOSTVIERTEL -  
WACHAU“: NEBENARMSYSTEM SCHALLEMMERSDORF

NÖ Landesf ischere iverband

Geplante Fertigstellung 
bis Ende 2012

Im Beisein hochrangiger Vertreter-
Innen des Landes Niederösterreich, 
wie z.B. des Landesrats Dr. Stephan 
Pernkopf sowie der Standortge-
meinden in der Wachau wurde am 
7. Oktober 2011 gemeinsam mit den 
Projektbetreibern der feierliche Spa-
tenstich für das Nebenarmsystem 
Schallemmersdorf vorgenommen. 
Von Seiten des Niederösterreichi-
schen Landesfi schereiverbandes 
nahmen unter anderem Landes-
fi schermeister Anton Öckher und 
der Bewirtschafter des Luberegger 
Arms Vizepräsident der ÖFG Micha-
el Schremser teil. 

Derzeit läuft die Bauphase auf 
Hochtouren. Der genaue Bauablauf 
ist stark abhängig von der Was-
serführung der Donau. Etwaige 
Hochwasserrisiken müssen bei der 
Abwicklung berücksichtigt werden. 
Die Fertigstellung ist bis Ende  
2012 geplant. 

Finanzierung und Organisation

Das EU LIFE+ Projekt „Flusslebens-
raum Mostviertel - Wachau“ umfasst 
Maßnahmen im Umfang von 6,6 Mil-
lionen Euro und wird zu 50 Prozent 
aus Mitteln der Europäischen Union 
gefördert. Die nationale Finanzierung 
erfolgt durch das Lebensministerium, 
die NÖ Bundeswasserbauverwaltung, 
via donau, den NÖ Landschaftsfonds, 
den NÖ Landesfi schereiverband, die 
Stadtgemeinde Amstetten, die Stadt-
werke Amstetten und den Verein LA-
NIUS. Die Gesamtkoordination liegt 
in der Verantwortung der NÖ Bun-
deswasserbauverwaltung.

Das Nebenarmsystem Schallem-
mersdorf als Teil des LIFE+ Projekts 
umfasst Maßnahmen im Umfang 
von ca. 20 % der Gesamtkosten. Ver-
antwortlicher Bauherr ist via donau 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Österreichischen Bundesforsten als 
Konsensträger. 

 Robert Tögel 

Die Revitalisierung des Altarms 
Grimsing und die damit verbundene 
Sanierung des Schallemmersdorfer-
Ausstandes gehen auf ein Projekt 
welches die Österreichische Fischerei-
gesellschaft gegr. 1880 initiierte und 
mit den ÖBf in Auftrag gab – das war 
vor 15 Jahren!

Michael SCHREMSER
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NÖ Landesf ischere iverband

Wie bereits mehrfach berichtet, 
hat sich die Donau östlich von 

Wien in den letzten 50 Jahren um etwa 
einen Meter tiefer in ihr Flussbett ge-
graben. Mit der Stromsohle sinken 
auch die Oberfl ächen- und Grundwas-
serspiegel, wodurch die Donau-Auen 
stetig an Wasser verlieren. Zahlreiche 
auen-typische Pfl anzen und Tiere sind 
dadurch gefährdet. Aus der Sicht der 
Fischökologie ist die zunehmende 
Verlandung der Nebengewässer ein 
besonderes Problem, denn die Kinder-
stuben zahlreicher Fischarten fallen 
langsam trocken.

Mit dem Pilotprojekt Bad Deutsch-Al-
tenburg wird nun erstmals ein speziell 
für die Donau östlich von Wien entwi-
ckeltes Verfahren zur Stabilisierung 
der Stromsohle mit gröberem Donau-
kies in freier Natur getestet. Im Com-
putermodell und im Versuchslabor 
der TU Wien hat sich das Verfahren 
der „Granulometrischen Sohlverbes-
serung“ bereits bestens bewährt.

Durch die Anbindung des Johler 
Arms an die Donau (ähnlich linksuf-
rige Anbindung Schallemmersdorf) 
entsteht der erste wieder ganzjährig 
durchströmte Nebenarm im Natio-
nalparkgebiet. Vor allem Jungfi sche 
werden von diesem hochwertigen und 
vor Wellenschlag geschützten Lebens-
raum profi tieren. Weitere Projektmaß-
nahmen sind Uferrückbauten, eine 
Uferabsenkung zur besseren Dotie-
rung der Stopfenreuther Au sowie die 
Optimierung der Niederwasserregu-
lierung auch nach (fi sch-)ökologischen 
Kriterien. Das auch international auf 
großes Interesse stoßende Pilotprojekt 
wird wissenschaftlich begleitet, um so 
die Auswirkungen auf den Strom, aber 
auch auf Pfl anzen und Tiere sowie die 
Schifffahrt zu beobachten.

Akteursforum als neue 
Form der Beteiligung

Fischereiorganisationen waren bereits 
bisher an der Entwicklung maßge-
schneiderter Lösungen für die Donau 

östlich von Wien beteiligt. Auch das 
Pilotprojekt selbst ist ein gemeinsa-
mes Ergebnis der Zusammenarbeit 
von Ökologen, Wasserbau- und Schiff-
fahrtsexperten und der Fischerei.

Zur Begleitung der Umsetzung des 
Pilotprojekts wurde nun durch den 
Projektbetreiber via donau eine neue 
Form der Beteiligung für Stakeholder 
initiiert – das Akteursforum. Dabei 
handelt es sich um einen projektbe-
gleitenden Dialogprozess, bei dem Be-
troffene und interessierte Gruppen die 
Möglichkeit haben, beim Pilotprojekt 
wirkungsvoll mitzuarbeiten. Die über-
geordneten Ziele des Beteiligungs-
modells sind die Diskussion und die 
gemeinsame Interpretation der Er-
gebnisse des Pilotprojekts, um daraus 
bestmögliche Schlüsse für künftige 
Flussbaumaßnahmen für die Donau 
östlich von Wien zu ziehen. Die Ak-
teure können auch Empfehlungen und 
konkrete Optimierungsvorschlägen 
einbringen. In Form strukturierter 
und effi zienter Kommunikation zwi-
schen betroffenen und interessierten 
Gruppen sowie durch die Einbezie-
hung unabhängiger ExpertInnen wird 
auch größtmögliche Transparenz für 
die Projektdauer sichergestellt. 

Niederösterreichs Fischer 
sind wichtige Akteure

Die Zusammensetzung des Akteurs-
forums ist durch ein Zusammenspiel 
aus stimmberechtigten Mitgliedern, 
Beobachtern sowie einem ExpertIn-
nengremium, dem „Science-Board“ 
bestimmt. Die teilnehmenden Ak-
teure aus den Bereichen Wirtschaft 
und Ökologie (je vier Vertreter), dem 
Nationalpark Donau-Auen und der 
IKSD (Internationale Kommission 
zum Schutz der Donau) wurden vor 
der konstituierenden Sitzung des Ak-
teursforums innerhalb dieser Grup-
pen gewählt bzw. nominiert.

Das Land Niederösterreich hat am De-
zember 2011 die letzten erforderlichen 
Genehmigungen für das Pilotprojekt 

Bad Deutsch-Altenburg erteilt. Insbe-
sondere wurde nochmals nach Natura 
2000 (Erfordernis Naturverträglich-
keitsprüfung) und dem UVP Gesetz 
(Erfordernis Umweltverträglichkeits-
prüfung) entschieden. Für das Projekt 
ist somit Rechtssicherheit gegeben. 

Der offi zielle Start des Dialogprozes-
ses erfolgte durch die konstituierende 
Sitzung des Akteursforums am 16. 
Jänner 2012 an der Universität für Bo-
denkultur, der Baubeginn startete im 
Februar 2012.

Natürlich nimmt die Fischerei auch 
im Rahmen des Beteiligungsmodells 
eine wichtige Rolle ein: Für den NÖ 
Landesfi schereiverband vertritt der 
Präsident der ÖFG, Franz Kiwek als 
stimmberechtigtes Mitglied die Inter-
essen der Fischerei im Akteursforum. 
Innerhalb des Science Boards wurde 
Univ.-Prof. DI Dr. Stefan Schmutz 
vom Institut für Hydrobiologie und 
Gewässermanagement der Universität 
für Bodenkultur als Experte für den 
Fachbereich Hydrobiologie & Fisch-
ökologie bestimmt.

„Dieser Naturversuch beschreitet neue 
Wege im Flussbau, wobei ökologische 
Gesichtspunkte besonders berücksichtigt 
werden. Das Stoppen der Eintiefung der 
Donausohle, die Renaturierung hart 
verbauter Ufer und die verbesserte An-
bindung von Nebengewässern an den 
Strom werden die Lebensräume der Do-
naufi sche entscheidend verbessern.“ 

                                  Gottfried Pausch

    P i lo t pr ojek t  Bad  Deu t sch - A l t enbur g
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NÖ Landesf ischere iverband

Die Baukosten belaufen sich auf 
rd. 14 Millionen Euro (Basiskosten 
exkl. USt.). 
Das Projekt wird bis zu 50% durch 
die Europäische Kommission (För-

derprogramm TEN-V) gefördert. 
Die bauliche Fertigstellung wird 
voraussichtlich Mitte 2014 sein.

Dieter Pejrimovsky

    P i lo t pr ojek t  Bad  Deu t sch - A l t enbur g
Übersicht über die Maßnahmen:

8 In besonders strömungsexponierten Bereichen wird, zur Verhinderung der weiteren Eintiefung 
der Sohle, etwas gröberer Kies beigemengt. Diese sogenannte granulometrische Sohlverbesserung 
stellt eine innovative Methode zum Schutz der Stromsohle vor übermäßiger Erosion dar. In Summe 
werden dafür etwa 100.000 m3 Kies eingebaut.
8 Im Projektgebiet wird die Niederwasserregulierung optimiert. In Zukunft sollen weniger Buhnen 
(quer zum Flussufer eingebaute Steinbauwerke) in optimierter Form und Lage eine Verbesserung 
der Bedingungen für die Donauschifffahrt und gleichzeitig eine deutliche ökologische Verbesserung 
bringen.
8Ergänzend zur Niederwasserregulierung und Sohlstabilisierung werden etwa 90.000 m3 Kies von 
der Stromsohle gebaggert und in tieferen Bereichen wieder verklappt. Damit wird eine Mindestwasser-
tiefe von 25 dm bei Regulierungsniederwasser erreicht.
8Uferrückbau (Abtragung von Steinsicherungen) im Bereich des Johler Haufens auf einer Länge von 
rund 1.200 m, wobei auf einer Länge von 900 m ein vollständiger Abtrag der Böschungssicherung 
vorgesehen ist. 
8Linksufrig wird auf etwa 200 m Länge das befestigte Ufer auf Mittelwasserniveau abgesenkt, um bei 
höheren Wasserständen das Einfl ießen von Donauwasser in die Stopfenreuther Au zu erleichtern.
8Gewässervernetzung durch Anbindung des Johler Arms an den Hauptstrom, sodass dieser auch bei 
Niederwasser mit etwa 10 m3/s durchströmt wird. Baumaßnahme: Tiefenrinne von etwa 10 m Breite 
auf Niveau von 0,5 m unter RNW. 
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Die EU-Wasserrahmenr icht linie und ihre Umset zung in NÖ
Rechtlich verbindliche 

Umweltziele für niederöster-
reichische Fließgewässer:

Aufgrund der EU-Wasserrah-
menrichtlinie, umgesetzt im 

österreichischen Wasserrechtsge-
setz und im Nationalen Gewässerbe-
wirtschaftungsplan, ist Österreich 
verpf lichtet, an allen Fließgewäs-
sern bis spätestens 2027 einen „gu-
ten ökologischen Gewässerzustand 
oder ein gutes ökologisches Poten-
tial“ zu erreichen.

Der gute ökologische Zustand ist als 
geringe Abweichung eines „stand-
ortypischen“ naturnahen Gewäs-
sers definiert, wobei – neben einer 
guten Wasserqualität – auch ausrei-
chend Restwasser und ökologisch 
intakter Lebensraum vorhanden 
sein müssen. Darüber hinaus, ist 
gem. der Qualitätszielverordnung 
„Ökologie“ im Fischlebensraum 
die Wiederherstellung der Durch-
gängigkeit eine grundlegende Vo-
raussetzung zur Erreichung und 
nachhaltigen Sicherung dieses Um-
weltzieles.

Die Feststellung des ökologischen 
Zustandes erfolgt, neben chemisch-
physikalischen Untersuchungen, 
an Hand von wirbellosen Kleintie-
ren und Algen für die „stoff lichen“ 
Komponenten (saprobiologische 
Gewässergüte und Nährstoffbelas-
tung) und an Hand von Fischen für 
die „hydromorphologischen“ Kom-
ponenten des ökologischen Zustan-
des (Gewässerstruktur, Restwasser 
und Durchgängigkeit).

Umsetzung der Umweltziele:

Zur Erreichung der rechtlich ver-
bindlichen Umweltziele sind um-
fangreiche Sanierungsmaßnahmen 
notwendig, die nicht alle sofort um-
gesetzt werden können. Aus diesem 
Grunde wurde mit der „nationalen 
Gewässerbewir tschaftungsplan-
Verordnung 2009“ eine stufenwei-

se Zielerreichung festgelegt. Diese 
schrittweise Umsetzung sieht bis 
2015 die Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit für den prioritä-
ren Gewässerraum (das sind in NÖ 
im Wesentlichen die Donau und 
die Unterläufe der größeren Neben-
f lüsse) durch den Bau von Fischauf-
stiegshilfen und durch die Abgabe 
von Restwasser vor.

In den folgenden Nationalen Ge-
wässerbewirtschaftungsplänen der 
Zeiträume 2015 bis 2021 und 2021 
bis 2027 werden die nächsten Sa-
nierungsschritte festgelegt.

Sanierungsverordnung des 
LH von NÖ zur Umsetzung 
des Nationalen Gewässer-
bewirtschaftungsplans:

Im Wasserrechtsgesetz wird der 
Landeshauptmann ermächtigt, die 
Sanierungsvorgaben des 1. Natio-
nalen Gewässerbewirtschaftungs-
planes durch eine Verordnung 
umzusetzen. Kernpunkte dieser 
Sanierungsverordnung sind:
8Für wasserrechtlich bewilligte 
Anlagen, die innerhalb der an-
geführten Wasserkörper liegen, 
müssen innerhalb von 2 Jahren 
Sanierungsprojekte (Fischwander-
hilfe und/oder Restwasserabgabe) 
vorlegt werden.
8Die bauliche Umsetzung hat bis 
spätestens Ende 2015 zu erfolgen.
Die Sanierungsverordnung befi n-
det sich derzeit in einer Begutach-
tungsphase und soll im Februar 
2012 erlassen werden.

Von dieser Sanierungsverordnung 
sind in NÖ ca. 80 Wasserkraftan-
lagen (inkl. 2 an Donau) und 16 
sonstige Querbauwerke betroffen. 
Nicht betroffen sind alle Anlagen 
8 außerhalb des prioritären Ge-
wässerraumes,
8 die schon eine wasserrechtlich 
bewilligte Fischaufstiegshilfe ha-
ben,

8 ohne aufrechte wasserrechtli-
che Bewilligung, 
8 in jenen Wasserkörpern, die 
schon jetzt den guten Zustand er-
reicht haben und
8Gewässerbereiche, die in der 
Verantwortung anderer Bundes-
länder liegen.*

Umsetzung des Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungs-
plans außerhalb der Sanie-

rungsverordnung des 
LH von NÖ:

Für weitere im Nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplan als pri-
oritär angeführte Wasserkörper, 
die außerhalb der oben angeführ-
ten Sanierungsverordnung liegen, 
sind Maßnahmen in wasserrechtli-
chen Einzelverfahren vorzuschrei-
ben. Dies trifft zu auf:

8Gewässerbereiche an der Ybbs, 
Traisen und Thaya (Österreichisch-
Tschechische Grenzstrecke, weil 
hier Maßnahmenvorschreibungen 
in Einzelverfahren zweckmäßiger 
sind. 
8Gewässerbereiche der Zwettl, 
Fischa; Weidenbach; Melk, Leitha; 
Schwechat; Zwettl; Große Tulln; 
Donau; Lainsitz; March und Tha-
ya, weil im Nationalen Gewässer-
bewirtschaftungsplan 2009 bis 
2015 keine Maßnahmen hinsicht-
lich Durchgängigkeit (Restwasser 
oder Fischaufstiegshilfe) vorgese-
hen sind.
8Gewässerbereiche der Persch-
ling; weil der Wasserkörper vom 
Hochwasserentlastungsgerinne 
zum natürlichen Gewässerverlauf 
verlegt werden muss.
8Gewässerbereiche der Ybbs; 
weil die Anlage für eine Restwas-
servorschreibung außerhalb des 
prioritären Raumes liegt.
8 alle Anlagen ohne aufrechte 
wasserrechtliche Bewilligung.

Die EU-Wasserrahmenr icht linie und ihre Umset zung in NÖ
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Bei den links angeführten Ge-
wässerabschnitten und kon-
senslosen Anlagen müssen 
amtswegige Verfahren die not-
wendigen Sanierungsmaßnah-
men (Fischwanderhilfe und/oder 
Restwasserabgabe) vorschreiben. 
Die bauliche Umsetzung hat 
ebenfalls bis Ende 2015 zu erfol-
gen.

Die Kosten zur Umsetzung 
des Nationalen Gewässer-

bewirtschaftungsplans
Die geschätzten Gesamtkosten 
für alle Fischaufstiegshilfen in 
prioritären Gewässern betragen 
für Niederösterreich ca. 23 Milli-
onen Euro. Davon entfallen auf:
8 100 Wasserkraftanlagen: ca. 
12,7 Millionen Euro
8 150 Schutzwasserbau: ca. 10 
Millionen Euro
8 27 Sonstige Anlagen: ca. 0,4 
Millionen Euro.

Die Kosten sind von den Anlagen-
betreibern zu tragen. Diese werden 
aber durch das BMLFUW (Umwelt-
FörderungsGesetz) und Land (NÖ 
WasserWirtschaftsFond) mit bis zu 
90% bei kommunalen Betreibern 
und bis zu 60% bei Wettbewerbs-
teilnehmern gefördert. 

Auch für freiwillige Maßnahmen 
(auch außerhalb des prioritären 
Gewässerraumes) sind gegenwärtig 
noch Förderungen möglich. 

Sanierung von Altanlagen 
und Neubewilligungen:

Für Wasserkörper im prioritären 
Gewässerraum, die derzeit einen 
guten Zustand aufweisen, fehlt die 
rechtlihe Grundlage für behördlich 
vorgeschriebene Sanierungsmaß-
nahmen. 

Dies trifft zu für Gewässerabschnit-
te der Flüsse Purzelkamp ;Kleiner 
Kamp; Kamp; Zwettl; Schwechat; 
Pielach; Mährische Thaya und Do-
nau. Ebenso können allfällige Sa-
nierungsmaßnahmen in Wasser-
körpern außerhalb des prioritären 
Gewässerraumes erst nach Inkraft-
treten der kommenden Nationalen 
Gewässerbewir tschaftungspläne 
(ab 2015) behördlich vorgeschrieben 
werden. Das Verschlechterungsver-
bot ist aber natürlich für alle Gewäs-
ser aufrecht. Für Neubewilligungen 
gilt der Stand der Technik, weshalb 
im Fischlebensraum grundsätzlich 
Fischaufstiegshilfen und ausrei-

chend Restwasser für den guten 
ökologischen Zustand sofort umzu-
setzen sind.

Informationen zum 
Nationalen Gewässer-
bewirtschaftungsplan:

In den Sanierungsgebieten wur-
den seitens des Landes NÖ unter 
Berücksichtigung der jeweils ört-
lichen Verhältnisse die erforderli-
chen Restwassermengen für die 
Umsetzung der Fischpassierbarkeit
in den Restwasserstrecken ermittelt. 
Darüber hinaus wurden zur Verfü-
gung stehende Informationen zu 
Wanderhindernissen gesammelt. 

Dies sowie allgemeine Informati-
onen zu den Wasserkörpern und 
rechtlichen Grundlagen fi nden sich 
unter dem link der homepage des 
Landes NÖ http://www.noe.gv.at/
Umwelt/Wasser/Allgemeines/Allge-
meines_NGP.html.

Gerhard Käfel
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Die Flussperlmuschel – Ein vom Aus sterben bedrohter Perlenproduzent
Die Flussperlmuschel gehört zu den 
am stärksten bedrohten Tierarten 
Mitteleuropas. Zunehmende Ver-
bauung und Verschmutzung der Ge-
wässer ließen die einstigen großen 
Bestände der Flussperlmuschel auf 
einen Bruchteil der ursprünglichen 
Größe schrumpfen. Heute kommt 
die Muschel nur noch in wenigen der 
ehemals muschelführenden Gewäs-
ser Ober- und Niederösterreichs vor.

Die Flussperlmuschel (Marga-
ritifera margaritifera) stellt 

sehr hohe Ansprüche an ihren Le-
bensraum – muss sie auch, denn 
auf Grund ihrer bodenständigen 
Lebensweise ist sie besonders von 
ihrer Umwelt abhängig. Eine gute 
Wasserqualität und intakte Ge-
wässerlebensräume sind die Vor-
aussetzungen für das Vorkommen 
der Flussperlmuschel. In Euro-
pa ist diese Muschelart aus-
schließlich in kalkarmen, 
sauerstoffreichen, nähr-
stoffarmen und kühlen 
Bächen und Flüssen 
der Mittelgebirge 
und Niederungen 
nördlich des Alpen-
K a r paten -Bogens 
zu finden. In Ös-
terreich beschränkt 
sich das Vorkommen 
der Flussperlmuschel 
– bedingt durch die geologischen 
Gegebenheiten – im Wesentlichen 
auf das Granit- und Gneishochland 
im Wald- und Mühlviertel. 

Keine Flussperlmuschel 
ohne Bachforellen

Die Fortpf lanzung und somit das 
weitere Bestehen dieser Art ist an 
die Anwesenheit von Bachforellen 
gebunden. In ihren Kiemen tra-
gen die weiblichen Muscheln bis 
zu 10 Millionen Eier, aus denen 
sich nach der Befruchtung winzig 
kleine Muschellarven entwickeln. 
Die Larven werden im Spätsom-
mer von den Weibchen ins Wasser 

abgegeben und verankern sich mit 
Hilfe ihrer mit Haken versehenen 
Schalenhälften im Kiemengewebe 
der Wirtfische. Einen Winter lang 
leben die Muschellarven als Para-
sit in den Bachforellen, ohne dass 
diese Schaden nehmen, ehe sie sich 
im nächsten Sommer zu Jungmu-
scheln entwickeln. 

Vom Wirt abgestoßen, sinken die 
winzigen Jungmuscheln zu Bo-
den und graben sich tief in das 
Lückensystem am Gewässergrund 
ein. Hier verweilen sie mindestens 
fünf Jahre, bevor sie als erwach-
sene Muschel an die Oberf läche 
wandern, um dort von 
kleinen im Wasser 
schwebenden Nah-

rungspartikeln zu leben. Ab einem 
Alter von 15 bis 20 Jahren werden 
Flussperlmuscheln geschlechtsreif 
und beginnen mit ihrem kompli-
zierten Vermehrungszyklus. Mit 
einer Lebenserwartung von bis zu 
140 Jahren gehört die Flussperlmu-
schel zu den langlebigsten wirbello-
sen Tieren.

War die Flussperlmuschel zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts noch 
in sehr hohen Dichten in Flüssen 
und Bächen anzutreffen, ist ihr 
Vorkommen mittlerweile nur noch 
auf vergleichsweise individuenar-
me Bestände in wenigen Gebieten 
beschränkt. Von den ehemals in 
Mitteleuropa lebenden Muscheln 

existieren vermutlich nur noch 2 
bis 3 Prozent. In Österreich wurde 
1993 der Gesamtbestand an Fluss-
perlmuscheln auf rund 70.000 In-
dividuen geschätzt. Untersuchun-
gen aus den Jahren 1998 und 1999 
deuten auf eine Muschelpopulati-
on von rund 36.000 Individuen in 
Niederösterreich hin. 2008 wurden 
dieselben Strecken in Niederöster-
reich erneut untersucht - 80 % der 
Strecken wiesen dabei einen alar-
mierenden Bestandesrückgang auf. 
An 7 der 18 untersuchten Strecken 
konnten überhaupt keine lebenden 
Individuen mehr gefunden werden. 

Gründe für den 
Bestandesrückgang

Eine der Hauptursachen für 
den dramatischen Rückgang 
dieser Weichtiere ist wie bei 
vielen anderen gefährdeten 
Arten die schleichende 
Verschlechterung ihres 
Lebensraumes. Die Ver-
bauung von Gewässern, 
die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung 
und der damit verbun-
dene Nährstoffeintrag in 

die Gewässer setzen die-
ser überaus anspruchsvol-

len Art zu. Weiters können 
Feinsedimente, die aus angren-

zenden Äckern und Drainagelei-
tungen in das Gewässer gelangen, 
das Lückensystem im Gewässer-
grund verstopfen. 

Die dort lebenden Jungmuscheln 
werden dadurch schlechter mit 
Sauerstoff und Nährstoffen ver-
sorgt und sterben ab. Fischbesatz 
mit nicht heimischen Fischarten 
(Regenbogenforelle und Bachsaib-
ling) kann ebenfalls gravierende 
Auswirkungen auf den Perlmu-
schelbestand haben da diese Arten 
die heimische und als Flussperl-
muschel-Wirt wichtige Bachforelle 
verdrängen, jedoch selbst nicht als 
Wirt geeignet sind. 

Lebensweise ist sie besonders von 
ihrer Umwelt abhängig. Eine gute 
Wasserqualität und intakte Ge-
wässerlebensräume sind die Vor-
aussetzungen für das Vorkommen 
der Flussperlmuschel. In Euro-
pa ist diese Muschelart aus-
schließlich in kalkarmen, 
sauerstoffreichen, nähr-
stoffarmen und kühlen 
Bächen und Flüssen 
der Mittelgebirge 
und Niederungen 

terreich beschränkt 
sich das Vorkommen 
der Flussperlmuschel 
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Verschlechterung ihres 
Lebensraumes. Die Ver-
bauung von Gewässern, 
die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung 
und der damit verbun-
dene Nährstoffeintrag in 
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len Art zu. Weiters können 
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Zwei Exemplare 
unserer Flussperlmuschel.

Wichtige Bewohner unserer
sauberen Flüsse!

Die Flussperlmuschel (Marga-

Die Flussperlmuschel gehört zu den 
am stärksten bedrohten Tierarten 
Mitteleuropas. Zunehmende Ver-
bauung und Verschmutzung der Ge-
wässer ließen die einstigen großen 
Bestände der Flussperlmuschel auf 
einen Bruchteil der ursprünglichen 
Größe schrumpfen. Heute kommt 
die Muschel nur noch in wenigen der 
ehemals muschelführenden Gewäs-
ser Ober- und Niederösterreichs vor.
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Die Flussperlmuschel – Ein vom Aus sterben bedrohter Perlenproduzent
Auf Grund ihrer Gefährdung wird 
die Flussperlmuschel in den Roten 
Listen gefährdeter Tierarten Öster-
reichs als „vom Aussterben bedroh-
te“ Art angeführt und ist sowohl na-
tional als auch international streng 
geschützt. Sie befindet sich im 
Anhang II der Fauna-Flora-Habita-
trichtlinie, die EU-weit den Schutz 
von Tier- und Pf lanzenarten von ge-
meinschaftlichem Interesse regelt. 
Die Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union müssen für Arten des 
Anhangs II spezielle Schutzgebie-
te („Natura 2000“-Gebiete; in NÖ 
als Europaschutzgebiet verordnet) 
ausweisen. In Niederösterreich lie-
gen die Vorkommen der Flussperl-
muschel im Europaschutzgebiet 
„Waldviertler Teich-, Heide- und 
Moorlandschaft“. In der niederös-
terreichischen Fischereiverordnung 
ist die Flussperlmuschel als ganz-
jährig geschont aufgelistet. Somit 
dürfen die Muscheln mit Ausnah-
me von wissenschaftlichen und 
fischereiwirtschaftlichen Untersu-
chungen nicht gefangen werden.

Wie wir der Flussperl-
muschel helfen können

Um dieser Art überhaupt das Über-
leben zu sichern, müssen alle nur 
erdenklichen Maßnahmen zu ihrem 
Schutz ergriffen werden. Dazu kann 
jeder Einzelne, allen voran aber die 
Fischer, die ja in der Regel ihre Ge-
wässer sehr gut kennen, einen Bei-
trag leisten.

Am Anfang jeglicher Artenschutz-
maßnahme steht natürlich die Kennt-
nis über ihre Verbreitung und die 
noch vorhandenen (Rest-)Bestände. 
Ist nun ein Perlmuschelvorkommen 
in einem Gewässer bekannt, sollte 
dieses unbedingt bei der zuständi-
gen Stelle, in diesem Fall beim Lan-
desfi schereiverband Niederösterreich 
oder bei der Naturschutzabteilung 
des Amtes der NÖ Landesregierung 
gemeldet werden. Die Artenschutz-
experten können dann über weiter 

Schritte oder nötige Maßnahmen 
beraten.

Neben dem infolge der Umweltverän-
derungen schleichenden Rückgang 
der Bestände gibt es aber immer wie-
der auch akute Bedrohungsszenarien 
– vor allem bei der Ausbaggerung 
von Mühlbächen, die aus verschiede-
nen Gründen ein beliebtes Rückzugs 
areal der Muscheln sind.

Wenn nun eine Baggerung unver-
meidbar ist, sollte dies unbedingt ge-
meldet werden, damit Experten das 
Gewässer nach Muscheln absuchen 
können. Je nach Vorhandensein und 
Größe des Bestandes muss dieser in 
der Folge geborgen und umgesetzt 
werden oder es wird eine möglichst 
schonende Vorgehensweise bei der 
Räumung eingehalten. Generell 
wäre es am besten, nicht den ge-
samten Mühlbach auf einmal zu 
räumen, sondern etappenweise über 
einen Zeitraum von mehreren Jah-
ren. Vor jeder Etappe könnte der zu 
räumende Abschnitt abgesucht und 
die Muscheln in die nicht für die 
Räumung vorgesehenen Bereiche 
umgesetzt werden. Das Räumgut 
sollte vorsichtig fl ächig aufgebracht 
werden, damit es auf darin enthal-
tene Lebendtiere untersucht werden 
kann. Die Lebendmuscheln können 
dann in den Bach zurückgesetzt 
werden. Geschieht dies in einem 
möglichst kurzen Zeitraum, etwa 
innerhalb von 24 Stunden, so ha-
ben die Muscheln sehr hohe Über-
lebenschancen. Sind Räumungen 
aus energietechnischen Gründen 
nicht unbedingt erforderlich, son-
dern werden sie ohnehin nur mehr 
aus Tradition durchgeführt, sollten 
sie zum Wohle und Fortbestand der 
vom Aussterben bedrohten Fluss-
perlmuschel und den vielen anderen 
Tier- und Pfl anzenarten unterlassen 
werden.

Weitere Informationen zum Thema 
Flussperlmuschel fi nden Sie auf der 
Homepage: http://fl ussperlmuschel.at 
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Arno Aschauer

Beim Durchstreifen ihres Habitats. Eine Fluss-
perlmuschel (Margaritifera margaritifera)
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Der NÖ Landesfi schereiverband hat 
nach langen Verhandlungen mit 

der via donau einen kleinen Teilerfolg 
erlangt. Über unser Ersuchen stellte 
Gerhard Kusebauch von der via donau 
Folgendes über die Treppelwege als 
Arbeitsplatz und Naherholungsraum 
dar und übermittelte uns die Situation 
mittels Bildern.

Die österreichische Donau ist ca. 350 
km lang und zum größten Teil an bei-
den Ufern von Treppelwegen begleitet. 
Was ist aber eigentlich ein Treppelweg, 
wozu dient er und vor allem: wer darf 
ihn benutzen?

Ursprünglich wurden die Treppel-
wege entlang der Gewässer angelegt, 
damit Menschen und Tiere die nicht-
motorisierten (Holz-)Frachtschiffe 
fl ussaufwärts ziehen konnten. Diesen 
Vorgang nannte man „treideln“. Die 
Treidelschifffahrt, das antriebslose 
Treiben fl ussabwärts, sowie das vom 
Ufer gezogene Fahren fl ussaufwärts, 
ging erst nach dem Erscheinen von 
maschinengetriebenen Schiffen zu 
Ende. Der Treppelweg selbst änder-
te daher seine Funktion in Richtung 
Service- und Bedienweg für die Schiff-
fahrt. 

Im österreichischen Recht 
sind  die Treppelwege 

folgendermaßen defi niert:

Bundesgesetz über die Binnenschiff-
fahrt (Schifffahrtsgesetz – SchFG) 
idgF § 36. 
(1) Treppelwege sind für
1. Zwecke der Schifffahrt, insbesonde-
re der Hilfeleistung bei Havarien, der 
Versorgung von Fahrzeugen oder dem 
Treideln,
2. die Zu- und Abfahrt der Schiffsbe-
satzungen und ihrer Angehörigen,
3. Rettungs- und Feuerlöschzwecke,
4. Zwecke der Schifffahrtsverwaltung, 
der Bundeswasserstraßenverwaltung, 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
der Fernmeldeverwaltung und der 
Gewässeraufsicht und

5. Zwecke der Kraftwerksunterneh-
men bestimmt; sie dienen nicht dem 
öffentlichen Verkehr.
(2) Durch Verordnung kann die 
Benützung für andere als die in Abs. 1 
bestimmten Zwecke gestattet werden, 
soweit dadurch die Benützung für die-
se Zwecke nicht beeinträchtigt wird.
(3) Treppelwege dürfen nur auf 
Flächen festgelegt werden, die in der 
Verfügungsberechtigung des Bundes 
stehen. 

Weiters wurde seitens des Gesetzgebers 
in der Wasserstraßen-Verkehrsord-
nung (WVO idgF für die Benutzung 
der Treppelwege folgendes festgelegt:
§ 50.01 Benützung der Treppelwege
1. Treppelwege sind für
a) Zwecke der Schifffahrt, insbesonde-
re der Hilfeleistung bei Havarien, der 
Versorgung von Fahrzeugen oder dem 
Treideln,
b) die Zu- und Abfahrt der Schiffs-
besatzungen und ihrer Angehörigen 
sowie gewerbsmäßiger Fahrgastzu-
bringer,
c) Rettungs- und Feuerlöschzwecke,
d) Zwecke der Schifffahrtsverwaltung, 
der Bundeswasserstraßenverwaltung, 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
der Fernmeldeverwaltung (Oberste 

Fernmeldebehörde, Fernmeldebüros 
und Funküberwachung) und der Ge-
wässeraufsicht und bestimmt.
2. Die Benützung von Treppelwegen 
für andere Zwecke ist verboten.
3. Vom Verbot der Z 2 sind ausgenom-
men soweit dadurch die Benützung 
der Treppelwege gemäß Z 1 nicht 
beeinträchtigt wird:
a) Fußgänger;
b) Radfahrer und Rollstuhlfahrer;
c) Fischereiausübungsberechtigte im 
unumgänglich notwendigen Umfang; 
diese Ausnahme schließt Inhaber von 
Fischereilizenzen nicht ein;
d) Inhaber eines entsprechenden Pri-
vatrechtstitels, die eine Bescheinigung 
gemäß Z 6 deutlich sichtbar mitfüh-
ren sowie
e) Rollschuhfahrer, Inline-Skater 
und ähnliches nach Maßgabe 
des § 50.02 Z 3.
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Die Treppelwege entlang der Donau

Erholungssuchende aller Coleurs suchen den 
Treppelweg auf.
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Die Treppelwege entlang der Donau
Wie aus den Gesetzes- und Verord-
nungstexten ersichtlich wird, wur-
de neben der Bedeutung der Trep-
pelwege für die Schifffahrt und die 
Erhaltung der Donau verstärkt auf 
die Belange der Naherholung Rück-
sicht genommen. 

Notwendig ist dies nicht zuletzt 
deshalb, da die Wege speziell an 
der Donau – also die Treppelwege 
– an Bedeutung für den Tourismus 
enorm zugenommen haben. 

Dies äußert sich für alle sichtbar an 
der Einrichtung des internationa-
len „Donauradweges“ in Oberöster-
reich, Niederösterreich und Wien. 
Die Bewerbung dieser Möglichkeit 
der Naherholung, des Radfahrens, 
durch die Länder und Gemeinden 
führt aber automatisch zu Nut-
zungskonf likten. 

Für viele Radfahrer ist es leider 
nicht mehr selbstverständlich, dass 
ein Treppelweg eigentlich eine Ar-
beitsstätte darstellt und dement-
sprechend von Autos aber auch Bau-
maschinen genutzt werden muss. 

Dazu kommt noch, dass aufgrund 
der Wegehalterhaftung der Eigen-
tümer der Wege zur Erhaltung und 
Sicherstellung eines „ordnungsge-
mäßen“ Wegezustandes verpf lich-
tet ist. Im Fall der Treppelwege an 
der Donau kommt diese Aufgabe 
der via donau zu.

Können aber Fischer den Treppel-
weg unter diesen Voraussetzungen 
zur Zufahrt mit dem eigenen PKW 
in das Fischrevier nutzen – im All-
gemeinen nein, da schon vom Ge-
setz her die Benützung des Trep-
pelweges mit Autos oder Mopeds 
für private Zwecke ausgeschlossen 
wurde. 

Ausnahmen können seitens via do-
nau nur für Personen mit einem 
gültigen Behindertenausweis ge-

währt werden, sowie in NÖ im Be-
reich Donau Chemie bis Mündung 
Gr. Tulln. Für diesen Personenkreis 
bzw. den angesprochenen Bereich 
sind allerdings spezielle Einfahrts-
berechtigungen notwendig. Diese 
berechtigen zur Zufahrt in das je-
weilige Fischereirevier.

Die Benützungsbewilligungen für 
die Treppelwege sind bei folgenden 
via donau Standorten erhältlich, 
wobei auch detaillierte Hinweise 
zur Zufahrt, Verhaltensmaßregeln 
usw. erhältlich sind:

Niederös t e r re i ch Wes t :  
Krems,  Am Schutzdamm 1,  
Te l :  050 4321  4001

Niederös t e r re i ch Os t :  Bad 
Deutsch-A lt enburg ,  Am 
Ste in 6,  Te l :  050 4321  5002

Oberös t e r re i ch:  A schach,  
Ritzberg s t raße 38 ,  
Te l :  050 4321  3002

Petri Heil! Gerhard Kusebauch

Bei Radfahrern ist der Donau-Treppelweg sehr beliebt!
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Kursleiter 
Alfred Brust
verstorben

Am 10. Februar 2012 erlag unser 
geschätzter Kollege und Freund 
Alfred Brust einer, der bis zuletzt 
unermüdlich für die Fischerei im 
Einsatz war, seiner Erkrankung. 
Alfred Brust war seit 1975 eine 
Persönlichkeit des Verbandes Ös-
terreichischer-Arbeiter-Fischerei-
Vereine in Wien und später auch 
als Vertreter beim Umweltdachver-
band.  Alfred Brust war als Kurs-
leiter des Fischerkurses für den 
Erwerb der amtlichen Fischerkarte 
in Niederösterreich tätig. In über 
70 Kursen folgten die zahlreichen 
TeilnehmerInnen und seine Kolle-
gen den unterhaltsamen und Inter-
essanten von Erfahrung geprägten 
Ausführungen. Ein der Fischerei 
treuer Mitstreiter nahm Abschied 
von uns und wir werden Ihn immer 
in Ehren halten.

Bericht und Bild: VÖAFV
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„Unser Credo: In jeder Beziehung 
zählen die Menschen.“
Petra Kern

www.spknoe.at
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Hans Aigner Ian Gordon

Andy Murray Hans Spinnler

Die Elite der Fliegenfi scher zu Gast ...

Internationaler 
Fliegenfi schertag 2012
Wann: 17. Mai 2012, 10-16 Uhr, Eintritt frei!
Wo:   Pielachtaler Sehnsucht, 3202 Hofstetten-Grünau,  

 Mariazellerstraße 23, www.pielachtaler-sehnsucht.at

� Wurfdemos mit Einhand- und Zweihandruten � Internationale Aussteller 
� Umfassende Information zu Gerten, Rollen und Fliegen � Ziel- und Weitwurfbewerb 
mit wertvollen Sachpreisen � Fliegenbindedemonstrationen � Fische fi letieren richtig 
gemacht � Fliegenfi scherei in der Kunst � Flohmarkt – kaufen/verkaufen 
� Tombola mit Preisen wie Lizenzen, Angelgerät, Gutscheine u.v.m.

Österreichische Fischereigesellschaft
gegr. 1880 www.oefg1880.at

öfg flifitag 12 210x125.indd   2 05.04.2012   8:48:52 Uhr



A ngelf is c her e i  in  NÖ
Die Vorstandsmitglieder, die Mitglieder der Fischerei-
revierausschüsse und die Mitarbeiter des Sekretariats 
des NÖ Landesfischereiverbandes wünschen allen 
Fischerfreunden eine erholsame Angelsaison 
und ein erfolgreiches, kräftiges Petri Heil 2012!


	Zum Geleit
	10 Jahre Landesfischereiverband
	Liebe Fischerfreunde
	Grußworte LR aD DI Josef Plank
	Fischotterschäden
	Der Biber an NÖ Fließgewässern
	Fischfressende Tiere in NÖ
	Partnerschaftsvereinbarung
	EU LIFE+ Projekt Wachau
	Pilotprojekt Bad Deutsch-Altenburg
	EU Wasserrahmenrichtlinie
	Die Flussperlmuschel
	Treppelwege und ihre Bedeutung
	Petri Heil

